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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

08.10.1998 

Geschäftszahl 

97/15/0073 

Rechtssatz 

Die tatsächlichen Kosten für Fahrten mit dem eigenen Pkw entwickeln sich bei höheren Kilometerleistungen im 
Hinblick auf den hohen Anteil an Fixkosten degressiv. Werden die Werbungskosten für Pkw-Fahrten mit dem 
amtlichen Kilometergeld bemessen, ergibt sich hingegen ein lineares Ansteigen, welches immer mehr von den 
tatsächlichen Aufwendungen abweicht. Die Rechtsansicht, daß die Fahrtkosten bei einer Fahrtleistung von über 
30.000 Kilometer jährlich in ihrer tatsächlichen Höhe zum Ansatz gebracht werden müssen, entspricht dem 
Gesetz. 


